
Die Schulleitung         September 2024 

Diese Hausordnung gilt sinngemäß auch für den gesamten Nachmittagsunterricht.  

HAUSORDNUNG 

1) Allgemeine Richtlinien 

In der Früh öffnen wir um 07:30 Uhr.  

Wir gehen nicht in den Volksschulbereich.  

Die Schüler:innen sind pünktlich zu Unterrichtsbeginn (07:45 Uhr) in den Klassen.  

Nach dem Unterricht verlassen alle Schüler:innen das Schulgelände.  

2) Ordnung in der Schule 

Von November bis April und bei Regenwetter müssen die Schüler:innen Hausschuhe tragen.  

Vor den Ferien müssen die Bankfächer ausgeräumt werden. 

Turnsachen müssen aus hygienischen Gründen immer mit nach Hause genommen werden. 

Die Turnsachen bitte immer waschen!  

Symbole und Flaggen extremistischer Gruppierungen auf Kleidung sind verboten. Kopfbedeckungen, 

ausgenommen religiöse Kopfbedeckungen, sind untersagt, jedoch im Schulhof erlaubt.  

3) Pflichten der Schüler:innen 

Die Schüler:innen müssen sich kollegial und fair verhalten (siehe Verhaltensvereinbarung). 

Sie müssen die notwendigen Unterrichtsmittel (auch Turnsachen, Arbeitsmaterialien für Werken und 

Laptops) mitbringen. 

Jedes Kind hat ein Elternheft. Die Eltern kontrollieren das Elternheft und ihre Schoolfox-

Benachrichtigungen jeden Tag. 

4)  Pausen 

Pausen dienen Schüler:innen und Lehrer:innen dazu, sich zu erholen und zu entspannen, um die 

Konzentrationsfähigkeit wieder aufzubauen, und zu essen und zu trinken. Eltern werden dazu 

angehalten, den Schüler:innen eine gesunde Jause mitzugeben. Geschälte Nüsse und Kerne sind 

erlaubt. Zuckerhaltige und koffeinhaltige Getränke wie Fanta, Cola, Sprite, Eistee und Energydrinks 

sowie Kaugummis sind im gesamten Schulgebäude nicht erlaubt.  

 

Jegliche Formen der Selbst- und Fremdgefährdung (wie z.B. Laufen, Fußballspielen oder Ähnliches) 

sowie Sachbeschädigung sind untersagt. Während der 15-Minuten-Pause können sich die 

Schüler:innen in ihrem Klassenzimmer und auf den Gängen aufhalten. Bei Schönwetter findet die 20-

Minuten-Pause im Schulhof statt. Die Stiegen dürfen nicht durch herumstehende oder sitzende 

Schüler:innen blockiert werden.  

5) Verluste, Beschädigungen und Beschmutzungen  

Bei absichtlicher Beschädigung von Dingen muss die verantwortliche Person den Schaden bezahlen. 

Wertgegenstände (Handys, Computer, …) und Geld gehören in den zugesperrten Spind. Die Schule 

übernimmt dafür keine Haftung. 

Beschmutzungen (z.B. durch Straßenschuhe oder „Anmalen“ oder „Beschmieren“ von Tischen und 

Wänden) reinigen die Schülerinnen und Schüler selbst. 

  



Die Schulleitung         September 2024 

Diese Hausordnung gilt sinngemäß auch für den gesamten Nachmittagsunterricht.  

6) Digitale Endgeräte (Handys, Smartwatches, Tablets, ...)  

Digitale Endgeräte müssen während des Unterrichts ausgeschaltet sein und werden im Spind 

eingesperrt.  

Fotos, Videos und Audioaufnahmen von anderen Personen dürfen im Schulgelände oder bei 

Schulveranstaltungen von Schülerinnen und Schülern nicht gemacht werden (siehe 

Verhaltensvereinbarung)! 

7) Schulfremde Personen  

Schulfremde Personen sind Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde, … 

Ohne Erlaubnis dürfen diese das Schulgebäude nicht betreten bzw. sich im Schulhof aufhalten.  

Diese Personen müssen sich im Sekretariat telefonisch anmelden (0316/8726908).  

8) Nikotin und Alkohol 

Am ganzen Schulgelände gilt Rauch- und Alkoholverbot. Darunter fallen auch alle Formen von Vapes, 

elektrischen und nichttabakverbrennenden Zigaretten, synthetisches Nikotin und Snus. 

9) Entschuldigungen 

Bei Krankheit oder Fehlen vom Unterricht müssen die Eltern in der Schule anrufen und ihre Kinder 

telefonisch entschuldigen (Anruf oder Schoolfox). 

Wenn die Schüler:innen wieder gesund sind, bringen sie eine ausgefüllte Entschuldigung am 1. Tag in 

die Schule mit. Dafür hat jedes Kind ein Formular im Elternheft.  

Im Zweifelsfall wird eine ärztliche Bestätigung angefordert.  


